
Bedingungen für Schulabschlüsse an der Gesamtschule 

APO Sek I § 40 Abs. 3 § 40 Abs. 1 und 2 § 42 § 43 
 
Abschlüsse 

Erster 
Schulabschluss 

Erster erweiterter 
Schulabschluss 

Fachoberschulreife FOR mit Qualifikationsvermerk zum 
Besuch der gymnasialen Oberstufe 

ESA – Jgst. 9 EESA FOR FOR-Q 
E-Kurse         4 4   3 3 3  
G-Kurse 4 4 4 4 4 4 4 4   3 3    2 
WP 4 4 3 
restliche 
Fächer alle 4  2x Note 3; ansonsten Note 4 alle 3 

FG 1 D, M D, M, NW, AL D, M, E, WP 
FG 2 E, WP, restliche Fächer CH (Sonderfall §42.3), restliche Fächer 
mögliche 
Defizite 

FG 1 FG 2 FG 1 FG 2 FG 1 FG 2 
1 x Note 5                 und       1 x Note 5 oder 6 1 x Note (-)                oder       1 x 1 Note (-) 

mit Ausgleich                           mit Ausgleich 
1 x 1 Note (-) 
mit Ausgleich 

oder 
kein Defizit                 und           1x Note 5  

    und 
1x Note 6                  

 
2. oder 3. Fremdsprache ab Klasse 8 wird nicht 
berücksichtigt 

                                   und 
                                            max. zwei Noten (-) 
                                                ohne Ausgleich 

                   und 
                                          max. 2 x Note 4 
                                                     und 
                                   1 x Note 4 oder Note 5 
                                      mit entsprechender 
                                      Anzahl an Ausgleich 

Ausgleichsregel 

nicht notwendig 

• FG 1 darf FG 2 ausgleichen - nicht umgekehrt!  
• Jedes Fach kann nur einmal zur Ausgleichsregelung herangezogen werden und nur 

einmal ausgeglichen werden 
• Chemie als Sonderfall, kann FG 1 nicht ausgleichen, zählt nur für E-Kurs Anzahl  

kein Abschluss 
bei 

1x Note 6 in FG 1 
oder 

2x Note 6 in FG 2 

• Unterschreitung um 2 x eine Note in FG 1                       oder 
• Unterschreitung um 2 Noten in einem Fach in FG 1      oder 
• Unterschreitung um 2 Noten in zwei Fächern in FG 2 

eine 
Nachprüfung 

• ist nur in einem Fach möglich 
• ist nur zum Erwerb eines Abschlusses möglich, nicht für eine Ausgleichsregelung 
• am Ende der JG 10 ist in den Fächern der ZP 10 keine Nachprüfung möglich 
• von FOR auf FOR-Q nur in FG 2 von Note 5 auf Note 4 möglich 

Allgemeines Der Erste Schulabschluss (ESA) in Jahrgangsstufe 9 ist Voraussetzung zur Versetzung in die Jahrgangsstufe 10. 
Ein Rechtsanspruch kann aus der vorliegenden Tabelle nicht hergeleitet werden.              


